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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Rechtshilfe

Im Zusammenhang mit der Aufdeckung von italienischen Schmiergeldskandalen
entstand in der Schweiz eine Kontroverse über die Gewährung von internationaler
Rechtshilfe in Bestechungsfällen. Voraussetzung für die Gewährung von Auskünften
und die Aufhebung des Bankgeheimnisses ist die Strafbarkeit entsprechender Delikte in
der Schweiz. Diese ist bei Geldzahlungen an Privatpersonen – dazu gehören auch
Politiker, solange sie kein öffentliches Amt innehaben – nicht gegeben. Inwiefern die
Bestechung ausländischer Beamter strafbar ist, muss, nach einem Rekurs der Tessiner
Staatsanwältin del Ponte, das Bundesgericht entscheiden. Die Beamtenbestechung ist
in der Schweiz zwar verboten; die Rekurskammer des Appellationsgerichts des Kantons
Tessin hatte jedoch eine Beschwerde von Bankiers gegen die Aufhebung des
Bankgeheimnisses mit dem Argument gutgeheissen, dass damit nur die Bestechung
schweizerischer Beamter gemeint sei. 1

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 04.10.1993
HANS HIRTER

Datenschutz und Statistik

Die Vernehmlassung zur Totalrevision des Datenschutzgesetzes (DSG) und zur
Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz umfasste neben diesem Hauptentwurf
auch einen Entwurf für einen Bundesbeschluss betreffend die Genehmigung und
Umsetzung des Notenaustausches zwischen der Schweiz und der EU zur Übernahme
der Richtlinie (EU) 2016/680 sowie einen Entwurf für die Revision des Übereinkommens
SEV 108 des Europarates zum Schutz des Menschen bei der automatischen
Verarbeitung personenbezogener Daten. Im Zentrum des Gesetzgebungsprojektes
stehen die Verbesserung der Transparenz von Datenbearbeitungen, die Förderung der
Selbstregulierung bei den Verantwortlichen in Form von Empfehlungen der guten Praxis
sowie die Stärkung der Position und Unabhängigkeit des EDÖB. Im Einklang mit den
europäischen Datenschutzbestimmungen soll darüber hinaus der Schutz von Daten
juristischer Personen aufgehoben werden, um insbesondere den Datenaustausch mit
dem Ausland zu erleichtern. Einige Anforderungen der EU-Richtlinie 2016/680
erfordern ausserdem Anpassungen im Strafgesetzbuch, in der Strafprozessordnung, im
Rechtshilfegesetz und im Schengen-Informationsaustauschgesetz.
Unter den insgesamt 222 Vernehmlassungsteilnehmerinnen und -teilnehmern befanden
sich alle Kantone, acht politische Parteien (BDP, CVP, FDP, GLP, GP, SP, SVP, PP), drei
eidgenössische Gerichte (Bundesgericht, Bundespatentgericht,
Bundesverwaltungsgericht) sowie zahlreiche weitere Organisationen aus den
betroffenen Kreisen. Während die Übernahme der EU-Richtlinie 2016/680 sowie der
Anforderungen im SEV 108 unumstritten waren, wurde die Revision des DSG und
weiterer Erlasse zum Datenschutz von der Mehrheit der Vernehmlasserinnen und
Vernehmlasser im Grundsatz ebenfalls begrüsst. Vielerseits gelobt wurde beispielsweise
das Vorhaben, das schweizerische Datenschutzrecht so weit an die europäischen
Vorgaben anzupassen, dass die Schweiz von der EU weiterhin als Drittstaat mit
angemessenem Datenschutzniveau anerkannt wird. Vorbehalte bestanden jedoch
gegenüber dem – insbesondere für KMU – grossen Verwaltungsaufwand sowie
gegenüber dem «Swiss Finish»: Rund die Hälfte der Teilnehmenden bemängelte, dass
der Entwurf unnötigerweise über die europäischen Anforderungen hinaus gehe.
Demgegenüber ging er rund einem Fünftel der Teilnehmenden – hauptsächlich aus
Konsumentenschutzkreisen – zu wenig weit. Auf harsche Kritik von verschiedensten
Seiten stiess das vorgesehene Sanktionensystem. Laut Bericht wünschten sich «sehr
viele Teilnehmer» dessen «vollständige Überarbeitung», darunter BDP, CVP, FDP, GP
und SP, 18 Kantone sowie Economiesuisse, der Verein Unternehmens-Datenschutz, die
FRC, Privatim und die Stiftung für Konsumentenschutz. Hauptsächlich wurde kritisiert,
dass keine direkte Strafbarkeit für Unternehmen vorgesehen ist, sondern
strafrechtliche Sanktionen, die in erster Linie auf natürliche Personen ausgerichtet
sind. In diesem Zusammenhang herrschte die Befürchtung, es könnten einfache
Angestellte ohne Entscheidungs- und Vertretungsbefugnis verurteilt werden. Dies
wiederum erschwere es den Unternehmen, qualifiziertes und motiviertes Personal –
insbesondere Datenschutzverantwortliche – zu rekrutieren. Der häufigste
Änderungsvorschlag zielte daher auf ein Modell mit Verwaltungssanktionen anstatt
Strafverfahren, die direkt gegen die Unternehmen und nicht gegen Privatpersonen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.08.2017
KARIN FRICK
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verhängt werden könnten. Verwaltungssanktionen, so die Hoffnung, hätten eine
grössere Wirksamkeit als das bislang für die Strafbestimmungen im DSG nur selten
angewandte Strafverfahren. Weitere umstrittene Punkte waren auch die Höhe der
Bussen – welche einerseits als zu hoch und andererseits als zu niedrig kritisiert wurde –
sowie der Katalog der strafbaren Verhaltensweisen, welcher ebenfalls wahlweise als
unvollständig bzw. zu umfangreich bezeichnet wurde. Kritisiert wurden des Weiteren
auch die mangelhafte Regulierungsfolgeabschätzung und die fehlenden Ausführungen
zum Verhältnis zwischen dem Datenschutzrecht des Bundes und jenem auf kantonaler
Ebene. Hierzu äusserten auch die Kantone Glarus, Solothurn und Zürich Bedenken, dass
die Frist für die Anpassung des kantonalen Rechts zu kurz bemessen sei. Die SVP, die
Kantone Schwyz und Waadt sowie einige betroffene Kreise – darunter der AGVS, Auto
Schweiz, die FER, PharmaSuisse, Santésuisse sowie der VSV – lehnten den Vorentwurf in
der vorliegenden Form ausdrücklich ab, befanden sich damit jedoch klar in der
Minderheit aller Vernehmlassungsteilnehmenden. 2

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

Der Ständerat befasste sich als Erstrat in der Wintersession mit dem Geschäft. Da die
vorberatende Kommission mit dem Antrag, dass der Bundesrat die neuen Richter
wählen soll, überhaupt nicht einverstanden war, hatte sie einen Alternativvorschlag in
Form eines eigenständigen Gesetzes ausgearbeitet. Wahlbehörde für die neuen
Gerichte sollte gleich wie beim Bundesgericht die Vereinigte Bundesversammlung sein.
Um ihr die Arbeit zu erleichtern, sollte jedoch eine von der Bundesversammlung
gewählte Justizkommission, welche sich aus hoch qualifizierten Fachleuten
zusammensetzt, geschaffen werden. Diese hätte zuhanden der parlamentarischen
Richterwahlkommission die Ausschreibungen für vakante Stellen durchzuführen, die
Bewerbungsdossiers zu studieren und Wahlvorschläge zu machen. Zudem würde sie das
Parlament bei der Oberaufsicht über die Bundesgerichte unterstützen. Der Bundesrat
war mit diesem Vorschlag einverstanden, da eine Wahlvorbereitung durch eine
ausserparlamentarische Expertenkommission Gewähr für eine sorgfältige
Kandidatenauswahl biete. Bekämpft wurde der Antrag jedoch von Carlo Schmid (cvp,
AI), der in seinem Rückweisungsantrag vorschlug, auf diese Justizkommission zu
verzichten. Unbestritten sei zwar, dass die Bundesversammlung Wahl- und
Aufsichtsorgan auch für die neuen Gerichte sein soll. Um eine sorgfältige Auswahl der
Richter durch die Bundesversammlung zu gewährleisten, sollte aber gemäss Schmid
nicht eine Fachkommission gebildet, sondern die parlamentarische
Richterwahlkommission mit einem ständigen Sekretariat versehen werden. Seine Kritik
an der Schaffung einer Justizkommission begründete Schmid vor allem damit, dass
dieses Gremium, wegen seiner fachlich prominenten Zusammensetzung und seiner
hohen Legitimation infolge seiner Wahl durch die Bundesversammlung, in der Praxis
nicht Hilfsorgan, sondern eine mächtige eigenständige Institution sein würde. Schmids
Kritik konnte sich mit 22:18 Stimmen durchsetzen, und die vorberatende Kommission
wurde beauftragt, eine Vorlage zur Stärkung der Richterwahlkommission auszuarbeiten.
Bei der Beratung der Schaffung des Bundesstrafgerichts hielt sich der Ständerat
weitgehend an die Regierungsanträge (mit Ausnahme der oben dargestellten Frage des
Wahl- und Oberaufsichtsorgans). Die Beratungen zum Bundesverwaltungsgericht
wurden noch nicht aufgenommen.

Im Herbst lieferte der Bundesrat in einer Zusatzbotschaft auch noch seinen
Standortentscheid für die neuen Gerichte mit ihren rund 70 resp. 260 Arbeitsplätzen
nach. Er beantragte, das Bundesstrafgericht in Aarau und das
Bundesverwaltungsgericht in Freiburg anzusiedeln. Für Aarau sprach wegen der
erforderlichen häufigen Kontakte zur Bundsanwaltschaft in Bern die zentrale
Verkehrslage; für Freiburg die Tatsache, dass ein Teil des Personals der bisher in Bern
und Lausanne angesiedelten Rekurskommissionen übernommen wird und zudem die
Rekrutierung der gut 50 französischsprachigen Juristen und Juristinnen hier einfacher
sein wird als an einem Standort in der Deutschschweiz. Ursprünglich waren 21 mögliche
Standorte in acht Kantonen (AG, BE, BL, FR, LU, SG, SO und TG) evaluiert worden. In die
engere Auswahl gelangten dann die Städte Aarau, Freiburg, Olten, St. Gallen und
Solothurn (Zur Nichtberücksichtigung des Kantons Solothurn siehe auch die Antwort auf
eine Frage Rudolf Steiner (fdp, SO) (01.5139)). Die von Tessiner Parlamentariern
verlangte Ansiedelung eines der beiden Gerichte im Tessin erachtete der Bundesrat als
nicht sachgemäss, da zu viele Kriterien nicht erfüllt seien. Negativ seien vor allem die zu
periphere Lage sowohl für die meisten Prozessbeteiligten als auch für die

ANDERES
DATUM: 06.12.2001
HANS HIRTER
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Personalrekrutierung sowie die grosse Distanz zu juristischen Universitätsfakultäten.
Insbesondere das Argument der dezentralen Lage wurde auch gegen den von vielen
Ostschweizer Politikern mit Nachdruck geforderten Standort St. Gallen vorgebracht.
Der Ständerat hat sich in seinen Beratungen in der Wintersession noch nicht zur
Standortfrage geäussert. 3

In der Sommersession 2019 nahmen die Räte den Geschäftsbericht des
Bundesgerichtes 2018 zur Kenntnis und stimmten dem entsprechenden
Bundesbeschluss stillschweigend zu. Die Berichterstatterin und die beiden
Berichterstatter der Subkommissionen Gerichte/Bundesanwaltschaft der GPK beider
Räte – Corina Eichenberger-Walther (fdp, AG) und Philippe Nantermod (fdp, VS) für den
Nationalrat sowie Beat Rieder (cvp, VS) für den Ständerat – hoben die wichtigsten
Kennzahlen aus dem Bericht hervor. 
38 Bundesrichterinnen und Bundesrichter, 153 Bundesgerichtsschreiberinnen und
-schreiber sowie das Gerichtspersonal hätten am Bundesgericht im Jahr 2018 den
neuen Rekord von total 8'040 Fällen erledigt (2017: 8'029). Erfreulich sei, dass die Zahl
der erledigten Fälle die Zahl der neuen Fälle übersteige. Ende 2018 harrten noch 2'761
Geschäfte ihrer Erledigung. Im Schnitt nahm die Erledigung eines Falls 145 Tage in
Anspruch (2017: 144 Tage). Von Bedeutung sei 2018 das Bundesgerichtsgesetz sowie das
Projekt «elektronisches Gerichtsdossier» gewesen. Mit dem «Gever» für die
Gerichtsverwaltung, dem «E-Dossier» für die Gerichtspersonen im Bundesgericht
sowie mit «Justitia 4.0» für die Gerichte der ganzen Schweiz werden elektronische
Zugriffe auf Gerichtsakten geschaffen, womit die Arbeit erleichtert und effizienter
werde. Die Zusammenarbeit des BGer mit den erstinstanzlichen Gerichten verlaufe gut.
Auch über diese erstinstanzlichen Gerichte, über die das BGer die Oberaufsicht ausübt,
wurde berichtet:
Im Bundesstrafgericht waren im Berichtjahr total 789 Fälle erledigt worden und 776 neu
eingegangen. Im Schnitt dauerte die Erledigung eines Falls 173 Tage in der Straf- und 98
Tage in der Beschwerdekammer. Probleme bereiteten dem BStGer die unregelmässigen
Eingänge in den verschiedenen Landessprachen. Die Arbeiten für die neu geschaffene
Berufungskammer seien zudem stark unterschätzt worden. Die Aufstockung der
Ressourcen in der Wintersession, die in einer eigentlichen Hauruck-Übung gesprochen
worden war, habe nur einen Teil des Problems gelöst. In einer Aussprache mit den
Verantwortlichen habe sich das Jahr 2023 als frühstmöglicher Termin für den Bezug der
Räumlichkeiten für die Berufungskammer ergeben. Hier müsse also dringend eine
Übergangslösung gefunden werden – ein Punkt, der in der kleinen Kammer zu
Diskussionen Anlass gab. Didier Berberat (sp, NE), Mitglied der GK, wies darauf hin, dass
der Kanton Tessin hier endlich seine Hausaufgaben machen müsse. 
Auch im Bundesverwaltungsgericht konnten mehr Fälle erledigt werden (7'603; 2017:
7'385) als neu eingegangen waren (7'468; 2017: 7’365). Im Schnitt nahm die Erledigung
eines Falls 284 Tage in Anspruch; leider nehme diese Zahl kontinuierlich zu und sei von
212 Tagen im Jahr 2016 innert zwei Jahren um über 70 Tage gestiegen, berichtete Beat
Rieder im Ständerat. Auffällig sei die höhere Zahl an Eingängen im Kartellrecht, die
umfangreiche und komplexe Verfahren nach sich zögen. Auch die Asylfälle seien
aufwändiger geworden, was die längere Dauer zu erklären vermöge.
Das Bundespatentgericht schliesslich erledigte gleich viele Fälle (29; 2017: 24), wie neu
eingegangen waren (29; 2017: 34). Mit den 3.6 Richterstellen dauert die Erledigung eines
Falles 143 (summarische Verfahren)  bzw.  438 Tage (ordentliche Verfahren), wobei die
Dauer bei den ordentlichen Verfahren stark gesenkt werden konnte (2017: 541 Tage). 
Ulrich Meyer, der Präsident des Bundesgerichts, ergänzte die Kommissionsangaben im
Nationalrat mit dem Hinweis, dass er zwar stolz sei, einen Bericht mit schwarzen Zahlen
abliefern zu können, dass aber rund 80 Prozent der 8'000 erwähnten Fälle die
Tatsachen- und nicht die Rechtsebene betreffen. Die eidgenössischen Gerichte seien
zur «Urteilsfabrik» geworden, was kein idealer Zustand sei. Er hoffe deshalb auf die
laufende Revision des Bundesgerichtsgesetzes. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2019
MARC BÜHLMANN
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Föderativer Aufbau

Städte, Regionen, Gemeinden

En octobre 2015, 13 des 17 communes concernées ont dit "oui" lors du vote consultatif
du projet de fusion pour une nouvelle Bellinzone. Les communes Sant’Antonino,
Arbedo-Castione, Cadenazzo et Lumino ne souhaitent pas intégrer le nouveau pôle
urbain formé par la ville de Bellinzone et ses communes avoisinantes. L'idée de cette
fusion est apparue en 2012, provenant de la capitale tessinoise et des autorités
communales de Sementina et Giubiasco. Les principaux objectifs sont la relance
économique et sociale de cette région, ainsi que devenir un contrepoids face au Grand
Lugano. L'ouverture du tunnel de base du Gothard devrait favoriser leurs attentes. En
mars 2016, le Grand Conseil tessinois a donné son feu vert à la fusion et a alloué un
crédit de 50 millions de francs. Soutenus par l'Association tessinoise pour l'autonomie
des communes, 81 recours ont été déposés contre la décision du parlement cantonal.
Ils ont été déboutés par le Tribunal fédéral et les autorités de cette nouvelle commune
ont donc pu être élues en avril 2017. Avec le regroupement des populations de Claro,
Moleno, Preonzo, Gnosca, Gorduno, Monte Carasso, Bellinzone, Sementina, Gudo,
Giubiasco, Camorino, Pianezzo et Sant'Antonio, la nouvelle localité compte 42'000
âmes et est la douzième ville de Suisse la plus peuplée. Cette fusion va dans le sens
voulu par le plan cantonal  "Piano cantonale delle aggregazioni", encore en phase de
consultation, visant à réduire le nombre de communes tessinoises à 23 d'ici 2020 au
plus tôt. 5

KANTONALE POLITIK
DATUM: 02.04.2017
DIANE PORCELLANA

Wahlen

Wahlen in kantonale Parlamente

Le Conseil des Etats s'est penché sur le projet de la CIP-CE faisant suite aux initiatives
cantonales (14.316 et 14.307) visant l'autonomie cantonale en matière de procédure
électorale. Le débat sur l'entrée en matière a suscité de nombreuses discussions. Le
résultat de la procédure de consultation a été à maintes reprises mobilisé pour
soutenir la divergence de positions entre les cantons. La question de la garantie des
droits fondamentaux inscrits dans la Constitution aux articles 8 et 34 a également été
soulevée. Une comparaison avec la procédure électorale du Conseil national a
également été faite, pour dénoncer l'ingérence du Tribunal fédéral dans l'organisation
et les procédures électorales cantonales. L'entrée en matière a été finalement décidée
par 26 voix contre 14. 
Le débat s'est poursuivi lors de la discussion par article. L'alinéa 1bis ajouté à l'article
39 Cst sur proposition de la majorité de la commission est approuvé par 24 voix contre
16. Au vote d'ensemble, le projet de la CIP-CE est alors adopté par 26 voix contre 15. Les
représentantes et représentants des cantons de Vaud, de Neuchâtel, du Jura, de Bâle-
Ville et de Bâle-Campagne ont voté selon la position de leur canton lors de la procédure
de consultation, à savoir contre une modification constitutionnelle ou en faveur de la
proposition de la minorité. Robert Cramer (verts, GE) et Paul Rechsteiner (ps, SG) ont
statué, comme leur canton, en faveur de la proposition de la minorité. Daniel Jositsch
(ps, ZH) a défendu la position du canton de Zurich en faveur de la proposition de la
minorité, a contrario de Ruedi Noser (plr, ZH). Finalement, Pascale Bruderer Wyss (ps,
AG), Hans Stöckli (ps, BE) et Roberto Zanetti (ps, SO) n'ont pas représenté l'avis de leur
canton, en votant contre le projet de la commission. Sous l'angle partisan, sept des huit
parlementaires contre le projet, sont socialistes. Ces derniers ont supporté l'avis de
leur parti. C'est au tour du Conseil national de se prononcer sur le projet. 6

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.03.2018
DIANE PORCELLANA
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Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Mit dem 2013 an der Urne befürworteten Raumplanungsgesetz (RPG) waren die Kantone
beauftragt worden, innert fünf Jahren ihre Richtpläne zu überarbeiten. Bis zur
Genehmigung der kantonalen Richtpläne durch den Bund sieht das Gesetz ein
Bauzonenmoratorium vor; eine neue Einzonung verlangt demnach die gleichzeitige
Auszonung einer mindestens gleich grossen Fläche. Das Bundesgericht kam in seinem
Urteil zum Bauzonenmoratorium vom Oktober 2015 zum Schluss, dass den Kantonen
wenig Spielraum bleibe, um ein solches zu umgehen. Konkret hatte sich die oberste
Gerichtsinstanz mit dem Thema zu beschäftigen, weil das Freiburger Kantonsgericht im
Vorjahr die Einzonung einer grossen Parzelle bewilligt hatte und nun umstritten war, ob
das Moratorium auch für Beschwerdefälle gelte, die vor Inkrafttreten des Gesetzes
bereits hängig waren. Das Bundesgericht vertrat die Ansicht, dass viele Kantone, der
Kanton Freiburg eingeschlossen, über zu grosse Bauzonen verfügten und es absehbar
sei, dass die Behörden in naher Zukunft etliche Rückzonungen beschliessen müssten,
was in der Regel teuer und schwer durchsetzbar sei. Das im Gesetz statuierte
Moratorium sei von überwiegendem öffentlichem Interesse und gelte demnach auch für
diese Fälle.

Im Mai des Folgejahres bewertete das Bundesgericht auch eine Neueinzonung ohne
entsprechende zeitgleiche Auszonung im Kanton Waadt als unzulässig. Die Waadtländer
Behörden hatten die Neueinzonung als dringlich eingestuft – was eine Aufschiebung
der notwendigen Auszonung möglich machen würde –, da mit einer
Unternehmensexpansion zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden könnten. Das
Bundesgericht vertrat die Ansicht, dass Einzonungen aus diesen Gründen nicht in
jedem Fall als dringlich bewertet werden können und verneinte im konkreten Fall die
Dringlichkeit. 7

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 23.10.2015
MARLÈNE GERBER

Umweltschutz

Abfälle

Le DETEC a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral (TF) contre une décision du
Tribunal administratif de Nidwald. Le DETEC avait fait recours auprès du Tribunal
administratif du canton contre la décision du gouvernement de Nidwald d’autoriser la
décharge de Cholwald à entreposer des ordures ménagères jusqu’à la fin 2002. Le
recours a été rejeté par le Tribunal administratif en juin de l’année sous revue. En
faisant recours auprès du TF, le DETEC s’est conformé à la décision de l’exécutif (de
1996) d’interdire la mise en décharge des déchets combustibles à partir de l’an 2000.
Le gouvernement du canton du Tessin a également souhaité exploiter ses décharges à
ciel ouvert jusqu’à la moitié de 2001, malgré l’interdiction fédérale. Il a demandé au
conseiller fédéral Leuenberger un statut d’exception afin d’être autorisé à maintenir
ses décharges en attendant la construction de l’usine d’incinération prévue. Le Tessin
espère que la nouvelle construction sera terminée à la mi-2001, ce qui n’est pas garanti
en raison d’éventuelles oppositions. Le gouvernement tessinois a refusé, d’ici là, à
exporter ses déchets vers la Suisse alémanique en raison des coûts supplémentaires
estimés à 10 millions de francs (selon l’Office pour la protection des eaux du Tessin). En
novembre, l’OFEFP a rappelé, dans un communiqué, que toutes les décharges devaient
être fermées à la fin 1999, sans exception aucune. Il a également recommandé de
stopper les importations de déchets de l’étranger. 8

GERICHTSVERFAHREN
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Medikamente

Als Postulat überwiesen wurde eine Motion von Nationalrat und Helsana-Präsident
David (cvp, SG), welcher den Bundesrat verpflichten wollte, die binnenmarktlichen
Hindernisse für neue Vertriebsformen im Medikamentenhandel aufzuheben (Mo.
98.3147). Die Helsana betreibt seit dem letzten Jahr im solothurnischen Zuchwil eine
Versand-Apotheke (MediServiceAG), von der aus sie ihre Kunden direkt beliefert. Die
Apotheker des Kantons Solothurn reichten dagegen Beschwerde ein, blitzten beim
Verwaltungsgericht aber ab, worauf sie ihre Einsprache ans Bundesgericht weiterzogen,
wo sie allerdings erneut unterlagen. Aber auch die MediServiceAG bemühte die Richter
in Lausanne. Sie verlangte vergeblich die aufschiebende Wirkung für ein neues
Reglement des Kantons Waadt, das seit Januar die Postzustellung von Medikamenten
verbietet. Die Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel (IKS) möchte im neuen
Heilmittelgesetz grundsätzlich ein Verbot des Versandhandels von Medikamenten
vorsehen. Ausnahmen sollten nur möglich sein, wo sehr strenge Auflagen (ärztliches
Rezept, Beratung und Überwachung) gewährleistet sind; ob dies auf die MediServiceAG
zutreffen würde, liess die IKS offen. Eine etwas andere Betrachtungsweise nahm die
Eidg. Kartellkommission ein. Ende Jahr befand sie, alle Kantone sollten den
Versandhandel mit Medikamenten zulassen, da jede andere gesetzliche Regelung dem
Binnenmarktgesetz zuwiderlaufe.
Praktisch unkontrollierbar läuft der Versandhandel mit rezeptpflichtigen oder sogar
verbotenen Medikamenten über Internet ab. Die Behörden stehen diesen Angeboten
meist machtlos gegenüber und können nur darauf reagieren, wenn der Anbieter seine
Identität preisgibt 9

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 15.06.1998
MARIANNE BENTELI

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Im Tessiner 'Kruzifix-Streit' fällte das Bundesgericht sein Urteil. Es befand, derart
symbolträchtiger Wandschmuck verstosse gegen Art. 27 Abs. 3 BV, welcher einen
konfessionell neutralen Unterricht in den öffentlichen Schulen garantiert, weshalb die
Kruzifixe in den Klassenzimmern zu entfernen seien. Das Urteil löste in katholischen
Kreisen und insbesondere im Tessin Bestürzung aus und führte zu drei Interpellationen
an den Bundesrat, welche bis zu Ende des Berichtsjahres im Parlament nicht behandelt
wurden. Der Bundesrat liess aber im Dezember seine Stellungnahme dazu
veröffentlichen. Er verwies darauf, dass er ursprünglich anders entschieden habe als
das Bundesgericht. Aus Rücksicht auf den Grundsatz der Gewaltenteilung stehe es ihm
jedoch nicht zu, das Urteil des Bundesgerichts zu kritisieren. Nach seiner Ansicht
beschränke sich das Urteil jedoch auf öffentliche Schulen und dürfe ausserhalb
derselben keinen Präzedenzcharakter haben. 10

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 12.03.1991
MARIANNE BENTELI
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